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Anpassung der NISV

Das BAFU informierte mit seiner Me-
dienmitteilung vom 23.3.16, dass der 
Bundesrat die Verordnung über den 
Schutz vor nichtionisierender Strahlung 
(NISV) an ein Urteil des Bundesgerichts 
angepasst hat. Dieses befand, dass die 
Strahlung von alten Hochspannungslei-
tungen weniger streng begrenzt werde 
als jene von neuen Anlagen. Neu müs-
sen alte Anlagen bei gewissen Umbau-
ten oder betrieblichen Änderungen 
strengere vorsorgliche Emissionsbegren-
zungen erfüllen als bisher. Der Bundes-
rat hat beschlossen, die geänderte NISV 
auf den 1. Juli 2016 in Kraft zu setzen. 
Darin werden zudem Bestimmungen 

zur Emissionsbegrenzung bei Hoch-
spannungsleitungen, elektrischen Unter-
werken und Eisenbahnanlagen präzi-
siert. Schliesslich werden die Bestim-
mungen zu elektrischen Hausinstallati-
onen auf Grundsätzliches reduziert. Für 
die technischen Details wird neu auf die 
Niederspannungsinstallationsnorm ver-
wiesen.

Die Adresse für Rückfragen an die Ab-
teilung Lärm und NIS des Bundesamtes 
für Umwelt BAFU sowie Details zur Ver-
ordnungsrevision sind auf der Website 
des BAFU http://www.bafu.admin.ch
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